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Vertretung des Landkreises Reutlingen im Stiftungsrat der Stiftung Theater Lindenhof  
Mitteilungsvorlage 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Kein Beschluss vorgesehen. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
-- 
 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
Das Theater Lindenhof Melchingen wurde seit seiner Gründung im Jahre 1981 in der 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins betrieben. Die Immobilie, in dem das Theater seine 
Heimat gefunden hat, war im Besitz einer Grundstücksgemeinschaft, bestehend aus vier 
Gesellschaftern (Lindenhof GbR), die die Räume an die Theaterbetreiber verpachtet hatte.  
 
Zum 01.01.2011 haben der Theater Lindenhof e. V. und die Besitzer der Immobilien ihre 
Vermögen in eine Stiftung bürgerlichen Rechts – die Stiftung Theater Lindenhof – mit Sitz in 
Burladingen-Melchingen eingebracht. Organe der Stiftung sind nach der Satzung der Vor-
stand, der Stiftungsrat und sein Verwaltungsrat und der künstlerische Beirat.  
 
Der Stiftungsrat besteht aus bis zu 25 stimmberechtigten ständigen Mitgliedern und aus ge-
wählten Mitgliedern. Ständige Mitglieder sind unter anderem das Land Baden-Württemberg, 
die Stadt Burladingen, der Zollernalbkreis, der Landkreis Reutlingen, der Landkreis Tübingen 
und der Förderverein Theater Lindenhof. Jedes ständige Mitglied hat das Recht, einen Ver-
treter in den Stiftungsrat zu entsenden.  
 
Als Vertreter des Landkreises Reutlingen wurde Herr Gerd Pflumm, Verwaltungsdezernent, 
benannt. Im Falle der Verhinderung wird er von Herrn Stefan Häußler, Leiter des Kreisschul- 
und Kulturamtes, vertreten. 
 


